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Subventionsvereinbarung 

zwischen  

der Stadt Zug, vertreten durch den Stadtrat, 

und 

dem Verein ZugSPORTS, vertreten durch den Präsidenten Daniel Schärer und den 

Vizepräsidenten Patrick Göcking, 

betreffend 

Zug Magic 2024–2027 

 
1. Ziele und Grundsätze 

Diese Vereinbarung regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf die 

Durchführung der Veranstaltung Zug Magic in den Jahren 2024, 2025, 2026 und 2027: 

– Der Verein ZugSPORTS tritt als Veranstalter des Zug Magic 2024–2027 auf.  

– In dieser Funktion übernimmt er die Verantwortung über sämtliche mit der Veranstaltung in 

Verbindung stehenden Aufgaben wie: Planung, Organisation, Umsetzung, Abrechnung, 

Veranstaltungsgesuche, Kommunikation, Information und Sicherheit.  

– Als Veranstalter übernimmt der Verein ZugSPORTS ebenfalls die inhaltliche, organisatorische 

und technische Verantwortung für Programmteile, die von Drittanbietern, wie zum Beispiel der 

Cosmosevent GmbH (Wasserspiele), Musikanbietern (Bühnen) oder Gastronomieanbietern 

(Festwirtschaften), Schaustellern, Sicherheitsfirmen, Bauunternehmungen oder andere 

Partnerfirmen ausgeführt werden.  

– Der Verein ZugSPORTS finanziert die Veranstaltung mit Eigen- und Drittmitteln, die er selber 

aquiriert, und mit einer finanziellen Unterstützung der Stadt Zug. 

– Der Verein ZugSPORTS trägt das finanzielle Risiko und stellt sicher, dass die Budgets 

realistisch sind respektive kein Defizit entsteht  

 

Rechtsgrundlage für die Unterzeichnung dieser Subventionsvereinbarung bildet der GGR-

Beschluss vom 5. Dezember 2023 betreffend Beitrag an den Verein ZugSPORTS für die 

Durchführung der Zug Magic Licht- und Wasserspiele 2024–2027. 

 

2. Auftrag 

ZugSPORTS führt jeweils im Juli der Jahre 2024–2027 am Zugersee die Zug Magic Licht- und 

Wasserspiele gemäss folgenden Vorgaben aus:  

– Durchführung des Zug Magic auf dem Zugersee gemäss Konzept (vgl. Beilage)  
– Sicherstellung sämtlicher mit der Planung, Organisation, Umsetzung, Abrechnung, 

Bewilligungen, Kommunikation, Information und Sicherheit der Zug Magic Licht- und 

Wasserspiele in Zusammenhang stehenden Aufgaben.  
– Fundraising für die Finanzierung der Veranstaltung.  

Der Verein ZugSPORTS übernimmt die mit der Veranstaltung in Zusammenhang stehende 

Verantwortung für alle Programmteile sowie für Sicherheit, Ruhe und Ordnung gemäss der 

Veranstaltungsbewilligung des öffentlichen Bewilligungswesens (Stadt, Kanton, Bund). 
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3. Beitrag der Stadt Zug 

Die Stadt Zug gewährt dem Verein ZugSPORTS zur Erfüllung der in Ziffer 2 genannten Aufgaben 

einen jährlich wiederkehrenden Beitrag von CHF 164'000.00. Der Leistungserbringer stellt 

Rechnung. 

Die Zahlung erfolgt nach den folgenden Zahlungsmodalitäten:  

40 % bei Erhalt der Veranstaltungsbewilligung 

50 % nach erfolgter Veranstaltung 

10 % nach Einreichen der Schlussabrechnung 

 

4. Berichterstattung und Controlling 

Der Verein ZugSPORTS reicht dem Stadtrat nach der Veranstaltung folgende Unterlagen ein: 

– Schlussabrechnung der Grossveranstaltung 

– Fotos der Veranstaltung und einzelner Programmteile 

– Schriftlicher und mündlicher Abschlussbericht mit Evaluation 

 

5. Schlussbestimmungen 

5.1 Die Parteien verpflichten sich, den Vertrag an veränderte rechtliche oder tatsächliche 

Verhältnisse anzupassen. Dies gilt insbesondere, wenn:  

5.1.1 Die Veranstaltung aus Gründen äusserer Einflüsse wie Pandemie, Katastrophe, 

prekäre Wetterlage, gesetzliche Sonderregelungen u.a. nicht oder nur teilweise 

durchgeführt werden kann.  

5.1.2 Die zu erwartenden Unterstützungsgelder – trotz intensiver Bemühungen des 

Vereins ZugSPORTS – nicht zusammengebracht werden können. 

In diesem Falle sind sämtliche Ein- und Ausgaben offenzulegen und das Programmangebot 

mit der Stadt neu auszuhandeln.  

5.2 Anpassungen am Konzept (Laufzeit, Datum, Inhalt) müssen jeweils durch die Stadt Zug 

freigegeben werden. 

5.3 Diese Subventionsvereinbarung tritt am Tag der Unterzeichnung durch die Zweitpartei in 

Kraft. 

5.4 Diese Subventionsvereinbarung wird für die Zeitdauer vom 1. Januar 2024 bis  

31. Dezember 2027 abgeschlossen und gilt für alle Belange im Zusammenhang mit den Zug 

Magic Licht- und Wasserspielen. 

 

 

Die Parteien: 

 

Zug, 21. September 2023     Zug, 12. Dezember 2023 

 

Verein ZugSPORTS  Der Stadtrat von Zug 

 

 

Daniel Schärer, Präsident  André Wicki, Stadtpräsident 

 

 

Patrick Göcking, Vizepräsident  Martin Würmli, Stadtschreiber 

 

 

 

 

Vertragsbeilagen: 

– Konzept ZugMAGIC 2024 

– Locationplan ZugMAGIC 2024 
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